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Satzung zur Änderung der Satzung
über die Zulassung zur Berufsfachschule für Kinderpflege 
der Landeshauptstadt München

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 23 
und 24 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.12.2015 (GVBI. S. 458), in Verbindung mit Art. 44 
Abs. 4 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31.05.2000 (GVBI. S. 414, ber. S. 632, BayRS 2230-
1-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.12.2015 (GVBI. 
S. 458), folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Zulassung zur Berufsfachschule für Kinder-
pflege der Landeshauptstadt München vom 02.06.2011 (MüABI. 
S. 162), zuletzt geändert durch Satzung vom 02.08.2013
(MüABI. S. 338), wird wie folgt geändert:
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In § 3 Abs.1 wird folgender Satz 3 angefügt: „Abweichend von 
Satz 1 sind im Schuljahr 2016/2017 nur 354 Plätze für die  
Neuaufnahme in die erste Klasse verfügbar, da im Rahmen des
Modellversuchs ,Teilzeitausbildung‘ eine Eingangsklasse zu nur 
24 Schülerinnen und Schülern gebildet wird.“

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 15. Juni 2016 beschlossen.

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Änderung der Satzung
über die Gebühr für die Teilnahme von Externen  
an der Abschlussprüfung zum Erwerb der
Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Kinderpfleger/
Staatlich geprüfte Kinderpflegerin“
an der Berufsfachschule für Kinderpflege  
der Landeshauptstadt München

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und 8 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBI.  
S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.03.2016 (GVBI. S. 36), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Gebühr für die Teilnahme von Externen an 
der Abschlussprüfung zum Erwerb der Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfter Kinderpfleger/Staatlich geprüfte Kinder-
pflegerin“ an der Berufsfachschule für Kinderpflege der Landes-
hauptstadt München vom 23.10.2002 (MüABI. S. 616), geän-
dert durch Satzung vom 04.11.2014 (MüABI. S. 838), wird wie
folgt geändert:

1.  § 4 wird wie folgt neu gefasst: „Die Bearbeitungs- und/oder 
Prüfungsgebühr wird mit der Zulassung zur Prüfung fällig. 
Sie ist spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides zu entrichten.

2.  ln § 5 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „und in keinem Fall 
zurückerstattet“ gestrichen.

3.  In § 5 Abs. 3 wird folgender Satz 2 eingefügt: „Ein entspre-
chender Antrag muss spätestens 14 Tage nach Prüfungsende 
bei der Berufsfachschule für Kinderpflege eingegangen sein.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 28. September 2016 be-
schlossen.

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Gebühr für 
die Teilnahme von Externen an der Ergänzungsprüfung 
zum Erwerb der Fachhochschulreife an der Fachschule für 
Elektrotechnik und Maschinenbautechnik der Landes-
hauptstadt München

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und 8 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBI.  
S. 264, BayR S 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.03.2016 (GVBI. S. 36), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung uber die Gebühr für die Teilnahme von Externen an 
der Ergänzungsprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife an 
der Fachschule für Elektrotechnik und Maschinenbautechnik der 
Landeshauptstadt München vom 03.06.1994, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 07.09.2000 (MüABI. S. 405), wird aufgehoben. 

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 28. September 2016 be-
schlossen.

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Gebühr für 
die Teilnahme von Externen an der Abschlussprüfung zum 
Erwerb der Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfter Über-
setzer/Staatlich geprüfte Übersetzerin“ bzw. ,,Staatlich  
geprüfter Dolmetscher/Staatlich geprüfte Dolmetscherin“ 
an der Fachakademie für Fremdsprachenberufe der Landes-
hauptstadt München

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und 8 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBI.  
S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.03.2016 (GVBI. S. 36), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Gebühr für die Teilnahme von Externen an 
der Abschlussprüfung zum Erwerb der Berufsbezeichnung 
„Staatlich geprüfter Übersetzer/Staatlich geprüfte Übersetze-
rin“ bzw. „Staatlich geprüfter Dolmetscher/Staatlich geprüfte 
Dolmetscherin“ an der Fachakademie für Fremdsprachenberufe 
der Landeshauptstadt München vom 12.02.2002 (MüABI.  
S. 213) wird aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 28. September 2016 be-
schlossen. 

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Satzung über die Gebühr für die Teilnahme an der Zertifikats-
prüfung Englisch an Städtischen Berufsschulen, Berufs-
fachschulen, Fachschulen und Wirtschaftsschulen der  
Landeshauptstadt München (ZertifikatsprüfungsgebührenS)

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und 8 Abs. 1 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl.  
S. 264, BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.03.2016 (GVBI. S. 36), folgende Satzung:

§ 1 Gebühr, Gebührenschuldner 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Zertifikatsprüfung Eng-
lisch an Berufsschulen, Berufsfachschulen, Fachschulen und 
Wirtschaftsschulen der Landeshauptstadt München haben
hierfür eine Gebühr zu entrichten. Die Gebühr dient zur De-
ckung der Kosten, die für die Durchführung der Prüfung, die 
Vergütung der Prüfer und dem übrigen damit verbundenen
Verwaltungsaufwand entstehen.

§ 2 Gebührenhöhe

(1) Die Gebühr beträgt 33,– €.

(2)  Erhöht sich das in der Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst zu Erhebung eines Prüfungsentgelts und Gewäh-
rung von Prüfervergütungen für die Zertifikatsprüfung Eng-
lisch an staatlichen Berufsschulen, Wirtschaftsschulen und 
vollqualifizierenden Berufsfachschulen vom 25. Februar 
2009 (KWMBl. S. 119), zuletzt geändert durch Bekanntma-
chung vom 17. Februar 2015 (KWMBI. S. 18) festgelegte 
Prüfungsentgelt, so erhöht sich auch die Gebühr nach Abs.1 
entsprechend.

§ 3 Entstehen der Gebühr

Die Gebühr entsteht mit der Anmeldung zur Prüfung.

§ 4 Fälligkeit der Gebühr

Die Gebühr wird mit der Zulassung zur Prüfung fällig. Sie ist 
spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zu entrichten.

§ 5 Absehen von der Gebührenerhebung

(1)  Die Gebühr wird nicht erhoben, wenn ein eine angemeldete 
Teilnehmerin oder ein angemeldeter Teilnehmer aus Grün-
den, die sie oder er nicht zu vertreten hat, die Zertifikats-
prüfung nicht ablegt. Eine Prüfungsverhinderung ist unver-
züglich mitzuteilen und im Fall einer Erkrankung durch die 
Vorlage eines ärztlichen Attestes nachzuweisen.

(2)  Von der Gebühr werden auf Antrag befreit die nach Bürgerli-
chem Recht Unterhaltspflichtigen und Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die Arbeitslosengeld II, Sozialgeld nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Hilfe zum Lebensunterhalt 
oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen 
nach dem Wohngeldgesetz oder Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz erhalten.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 28. September 2016 be-
schlossen.

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Verordnung der Landeshauptstadt München über das  
Taxigewerbe (Taxiordnung)

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 47  
Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der  
Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBI. I S. 
1690), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.02.2016 (BGBI. I 
S. 203) und § 10 Nr. 1 der Verordnung über die Zuständigkeit 
zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – 
DelV) vom 28.01.2014 (GVBI. S. 22), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 13.10. 2015 (GVBI. S. 384), folgende Verord-
nung:

§ 1 Geltungsbereich

Die Verordnung gilt für den Verkehr mit Taxis innerhalb der 
Landeshauptstadt München.

§ 2 Bereitstellung von Taxis

(1)  Taxis dürfen unbeschadet privatrechtlicher Sonderregelun-
gen nur an behördlich zugelassenen Stellen bereitgehalten 
werden (Zeichen 229, § 41 StVO – Standplätze und Nach-
rückplätze).

(2)  Das Kreisverwaltungsreferat legt Nachrückplätze sowie Plätze 
zur Bereitstellung an zusätzlichen Stellen zu bestimmten 
Zeiten fest und macht diese öffentlich bekannt.

§ 3 Benutzung von Taxistandplätzen

(1)  Unbesetzte Taxis sind in der Reihenfolge ihrer Ankunft an 
den Standplätzen bereitzustellen. Soweit Nachrückplätze 
vorhanden sind, dürfen Standplätze unmittelbar nur ange-
fahren werden, wenn der Nachrückplatz unbesetzt ist. 
 
An Taxistandplätzen dürfen Fahrgäste nur abgesetzt werden, 
wenn freien Taxis ungehindert Aufstellung gewährleistet wird. 
 
Unbesetzten Taxis ist der Vortritt zu gewähren.

(2)  Jede Lücke ist unverzüglich durch Nachrücken des nächsten 
Taxis aufzufüllen.

(3)  Auf Standplätzen aufgestellte Taxis müssen durch Anwesen-
heit der Fahrer stets fahrbereit sein.

(4)  Den an einem Standplatz erteilten Beförderungsauftrag hat.
der Fahrer des vordersten Taxis unverzüglich auszuführen, 
es sei denn, der Fahrgast wählt ein anderes Taxi: diesem ist 
die sofortige Abfahrt zu ermöglichen, sofern es die örtlichen 
Verhältnisse zulassen. 

(5)  Über Fernmeldeeinrichtungen eingehende Fahrtaufträge 
sind vom ersten hierzu benutzungsberechtigten Fahrer unter 
Angabe der Ordnungsnummer anzunehmen und unverzüg-
lich auszuführen.

(6)  Kann der Fahrer einen Auftrag entsprechend dem Bestell-
wunsch nicht durchführen, ist dieser an ein geeignetes Taxi 
weiterzuleiten. Im Übrigen ist eine Weitergabe eines Fahrt-
auftrages unzulässig.
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(7)  Warten an einem unbesetzten Standplatz Fahrgäste, so ha-
ben die eintreffenden unbesetzten Taxis an die Spitze des 
Standplatzes vorzufahren.

(8)  Behördlichen Anordnungen über die zeitweilige Verlegung 
oder Raumung von Standplätzen aus besonderen Anlässen 
ist Folge zu leisten.

(9)  Der Straßenreinigung muss jederzeit Gelegenheit gegeben 
werden, ihren Obliegenheiten auf den Standplätzen nachzu-
kommen.

§ 4 Ordnung auf Taxistandplätzen; Einzelheiten des Dienst-
betriebes

(1)  Taxis dürfen auf Taxistandplätzen nicht instandgesetzt oder 
gewaschen werden.

(2)  Das nach der Verordnung über die Reinhaltung der öffentli-
chen Straßen und Abwasserbeseitigungseinrichtungen in 
der Landeshauptstadt München vom 29.11.2000 in der je-
weils gültigen Fassung bestehende Verbot der Verunreini-
gung von auf öffentlichen Straßen befindlichen Standplätzen 
ist zu beachten.

(3)  In jedem Taxi sind Straßenkarten des gesamten Pflichtfahr-
gebietes sowie Stadtpläne der Städte Erding, Freising und 
München, die· nicht älter als 4 Jahre sind, mitzuführen.

(4)  Es ist dem Fahrer verboten, Werbe- oder Verkaufsangebote 
zu unterbreiten.

(5)  Das Anwerben von Fahrgästen durch Ansprechen o. ä. ist 
untersagt. Gleiches gilt für das wiederholte Befahren einer 
Straße in anbieterischer Weise.

§ 5 Besondere Beförderungsbedingungen

(1)  Fahrgästen gegenüber besteht eine Wartepflicht bis zu  
30 Minuten pro Fahrt, es sei denn, dass eine andere Verein-
barung getroffen wird. Fahrgäste sind darauf besonders hin-
zuweisen. Fahrtunterbrechungen sind nur mit Zustimmung 
der Fahrgäste zulässig.

(2)  Während der Fahrgastbeförderung ist dem Taxifahrer die 
Mitnahme Dritter sowie die Mitnahme eigener Haustiere  
untersagt.

(3)  Während der Fahrgastbeförderung dürfen Funkgeräte nur so 
laut eingeschaltet sein, dass der Fahrzeugführer die Durch-
sagen versteht, eine Störung der Fahrgäste durch den Funk-
verkehr ist zu vermeiden. 

(4)  Der Taxifahrer hat sowohl tarifpflichtiges Gepäck als auch 
nach § 3 Abs. 1 TaxitarifO tariffreies Gepäck ein- und auszu-
laden. Der Fahrgastraum sowie der Gepäckraum des Taxis 
muss uneingeschränkt nutzbar sein. 

(5)  Hilfsbedürftigen Personen ist beim Ein- und Aussteigen Hilfe 
zu leisten.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 PBefG kann mit Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften

1. des § 2 Abs. 1 über das Bereitstellen von Taxis,

2.  des § 3 Abs. 1, 2, 3 und 7 über das Aufstellen von Taxis an 
Standplätzen und Nachrückplätzen sowie die Anwesenheit 
des Fahrers,

3.  des § 3 Abs. 4, 5 und 6 über die Ausführung des Beförde-
rungsauftrages und die Bedienung der Fernmeldeeinrichtun-
gen,

4.  des § 3 Abs. 8 und 9 über die Pflichten bei behördlichen  
Anordnungen und gegenüber der Straßenreinigung,

5.  des § 4 Abs. 1 über das Instandsetzen und Waschen auf 
Standplätzen,

6.  des § 4 Abs. 3 über das Mitführen von Straßenkarten und 
Stadtplänen,

7.  des § 4 Abs. 4 und 5 über das Unterbreiten von Werbe- und 
Verkaufsangeboten und des Anwerbens von Fahrgästen,

8.  des § 5 Abs. 1 über die Wartepflicht gegenüber Fahrgästen 
und über Fahrtunterbrechungen,

9.  des § 5 Abs. 2 über das Mitnehmen Dritter oder eigener 
Haustiere,

10.  des § 5 Abs. 3 über den Betrieb von Funkgeräten,

11.  des § 5 Abs. 4 und 5 über das Ein- und Ausladen tarifpflich-
tigen sowie tariffreien Gepäcks nach § 3 Abs. 1 TaxitarifO 
sowie der Hilfeleistung für hilfsbedürftige Personen 

zuwider handelt.

§ 7 Inkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landeshauptstadt Mün-
chen über das Taxigewerbe (Taxiordnung) vom 04.01.2016 
(MüABI. S. 37) außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 19.10.2016 beschlossen.

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister

Verordnung der Landeshauptstadt München über Beförde-
rungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den  
Verkehr mit Taxen (Taxitarifordnung)

vom 25. Oktober 2016

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von § 51 Abs. 
1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBI. I S. 1690), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17.02.2016 (BGBI. I S. 203) und  
§ 10 Nr. 1 der Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass 
von Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV) vom 
28.01.2014 (GVBI. S. 22), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 13.10.2015 (GVBI. S. 384), folgende Verordnung:

§ 1 Geltungsbereich, Tarifzonen

(1)  Die in dieser Verordnung festgesetzten Beförderungsentgelte 
und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen 
gelten für Taxiunternehmen mit dem Betriebssitz in der Lan-
deshauptstadt München.
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(2)  Das Pflichtfahrgebiet umfasst die Gebiete: 
 
a) der Landeshauptstadt München 
 
b)  der Landkreise München, Freising, Erding, Ebersberg, 

Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau und die nördlich der  
B 472 gelegenen Gebietsteile des Landkreises Bad Tölz – 
Wolfratshausen. 
 
Das Pflichtfahrgebiet ist nachrichtlich in Anlage 1 zur Taxi-
tarifordnung in Kartenform dargestellt.

(3)  Das Gebiet der Landeshauptstadt München sowie das  
Gelände des Flughafens München bilden die Tarifzone I,  
das übrige Pflichtfahrgebiet die Tarifzone II. 
 
Das Gelände des Flughafens im Sinne dieser Verordnung 
beginnt an der Zufahrt über die Zentralallee 400 m nach der 
Abzweigung von der Bundesstraße B 301, an der Zufahrt 
über die Freisinger Allee bei der Agip-Tankstelle und an der 
Zufahrt über die Staatsstraße 2584 aus Richtung Erding bei 
der Abzweigung zur „Allgemeinen Luftfahrt“. 
Die genauen Grenzen des Geländes des Flughafens im Sinne 
dieser Verordnung ergeben sich aus dem Maßstab 1:25.000, 
ausgefertigt am 25.10.2016, die als Anlage 2 zur Taxitarif-
ordnung Bestandteil dieser Verordnung ist.

§ 2 Beförderungsentgelte

(1)  Der Beförderungspreis setzt sich unabhängig von der Zahl 
der zu befördernden Personen aus dem Grundpreis zuzüg-
lich mindestens einer Schalteinheit des Kilometer- bzw. des 
Wartezeitpreises und den Zuschlägen zusammen.

a)  Der Mindestfahrpreis  
(Grundpreis + 1. Schalteinheit)  
beträgt Euro 3,70

b)  Der Kilometerpreis wird nach Schalteinheiten  
von je Euro 0,20 angezeigt.

c) Der Kilometerpreis (Tarifstufe 1) beträgt 

0 bis 5 Kilometer  Euro 1,90 
(0,20 Euro pro 105,26 m,  
Umschaltgeschwindigkeit 14,74 km/h) 

5 bis 10 Kilpmeter  Euro 1,70 
(0,20 Euro pro 117,65 m, 
Umschaltgeschwindigkeit 16,47 km/h)
 
ab 10 Kilometer  Euro 1,60 
(0,20 Euro pro 125,00 m, 
Umschaltgeschwindigkeit 17,5 km/h)

d)  Der Wartezeitpreis (Tarifstufe 2)  
– kunden- und verkehrsbedingt –  
beträgt je Stunde  Euro 28,00 
(0,20 Euro pro 25,71 Sek.)

(2) Fahrpreise nach Tarifzonen

a) Anfahrt innerhalb der Tarifzone I frei

b)  Anfahrt in der Tarifzone II  Tarifstufe 1 
ab Grenze der Tarifzone I

c)  Anfahrt in die Tarifzone I  frei 
bei Durchqueren der Tarifzone II

d) Zielfahrten in Tarifzone I und Tarifzone II Tarifstufe 1

e)  Rückfahrt aus der Tarifzone II 
in Richtung Tarifzone I                                      Tarifstufe 2 
ab Tarifzone I                                                    Tarifstufe 1 
 
Bei Rückfahrt derselben Fahrgäste  
von Zielen in der Tarifzone II 
in Richtung Tarifzone I  
bis Grenze der Tarifzone I                                 Tarifstufe 2 
  
ab Grenze der Tarifzone I                                  Tarifstufe 1

(3) Für folgende Fahrten gelten Festpreise:

1.  Flughafen München auf kürzestem Weg  
zur Neuen Messe München  
inklusive eventueller Zuschläge                         Euro 63,00

2.  Neue Messe München auf kürzestem Weg  
zum Flughafen München 
inklusive eventueller Zuschläge                         Euro 63,00

Bestimmt der Fahrgast einen anderen Weg zum Fahrziel, 
berechnet sich das Beförderungsentgelt
nach den Absätzen 1 und 2.

(4)  Für Auftragsfahrten ohne Personenbeförderung gelten die 
vorstehenden Preise entsprechend.

(5)  Kommt die Beförderung aus Gründen, die der Fahrgast zu 
vertreten hat, nicht zustande, so ist der auf dem Fahrpreis-
anzeiger ausgewiesene Betrag vom Fahrgast zu bezahlen.

(6)  Bei Bestellungen darf der Fahrpreisanzeiger erst eingeschal-
tet werden, wenn sich der Taxifahrer mit dem Fahrgast über 
seine Ankunft am Bestellort verständigt hat.

§ 3 Zuschläge

(1)  Gepäck 
 
Üblicherweise im Fahrgastraum mitzuführendes Hand-
gepäck (Gepäck unter einem Maß von 55 x 40 x 20 cm)  
sowie Rollstühle, Gehhilfen und Kinderwagen frei 
 
Üblicherweise im Kofferraum  
unterzubringendes Gepäck je Stück Euro 0,60

(2) Tiere

 Blinden- und Behindertenbegleithunde  frei

 Jedes frei transportierte Tier Euro 0,60
 
 Je Transportbehälter oder Käfig Euro 0,60

(3)  Entgegennahme eines Fahrtauftrages  
über Telekommunikationseinrichtung Euro 1,20

(4) Fahrten mit Großraumtaxis
(Personenkraftwagen, die nach ihrer Bauart und  
Ausstattung zur Beförderung von mehr als  
5 Personen einschließlich Fahrzeugführer/ 
Fahrzeugführerin zugelassen und geeignet sind  
und in einem abgeteilten Lade- oder Kofferraum  
wenigstens 50 kg Gepäck mitführen können).
Ab dem 5. Fahrgast beträgt der Zuschlag  
unabhängig von der Gesamtzahl der beförderten  
Personen, auch bei den in § 2 Abs. 3  
genannten Festpreisen, pauschal  Euro 6,00

(5)  Die Summe der Zuschläge darf den Gesamtbetrag von Euro 
12,00 nicht überschreiten.
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§ 4 Begriffsbestimmungen

(1) Anfahrten sind bestellte Leerfahrten zur Abholadresse.

(2)  Zielfahrten sind Fahrten, bei denen das Taxi vom Kunden 
am Ziel entlassen wird.

(3)  Rückfahrten sind Fahrten, die in der Tarifzone II ihr Ziel  
haben, die Fahrgäste aber wieder in oder in Richtung Tarif-
zone I zurückfahren.

(4)  Auftragsfahrten sind Fahrten ohne Personenbeförderung zur 
Erledigung von Aufträgen und zur Beförderung von Sachen.

§ 5 Abweichende Fahrpreise

(1)  Von den in § 2 festgesetzten Tarifen abweichende Beförde-
rungsentgelte (insbesondere zur Krankenbeförderung) sind 
nur nach Maßgabe des § 51 Abs. 2 PBefG zulässig. Sonder-
vereinbarungen innerhalb des Pflichtfahrgebietes bedürfen 
der Genehmigung durch die Landeshauptstadt München.

(2)  Bei Beförderungen über das Pflichtfahrgebiet hinaus ist das 
Beförderungsentgelt für die gesamte Fahrtstrecke vor Antritt 
der Fahrt mit dem Fahrgast frei zu vereinbaren. Kommt  
keine Vereinbarung zustande, gelten die für das Pflichtfahr-
gebiet festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart.

§ 6 Fahrpreisanzeiger

(1)  Fahrten sind im Pflichtfahrgebiet ausschließlich mit einem 
eingeschalteten Fahrpreisanzeiger durchzuführen, es sei 
denn, es handelt sich um Fahrten im Sinne des § 5 Abs. 1.

(2)  Bei Störungen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrgast zu  
informieren und der Fahrpreis nach den zurückgelegten  
Kilometern zu berechnen; dabei ist der Kilometerpreis der 
Tarifstufe 1 zugrunde zu legen.

(3)  Wartezeiten bis zu fünf Minuten dürfen bei Störungen des 
Fahrpreisanzeigers nicht berechnet werden. Übersteigt die 
Wartezeit fünf Minuten, so sind für die gesamte Wartezeit 
0,47 € pro Minute zu berechnen.

(4)  Störungen des Fahrpreisanzeigers sind unverzüglich zu be-
seitigen.

§ 7 Abrechnung, Zahlungsweise

(1)  Für Fahrten innerhalb und außerhalb des Pflichtfahrgebietes 
kann eine Vorauszahlung in Höhe des voraussichtlichen 
Fahrpreises verlangt werden.

(2)  Der Taxifahrer muss während des Dienstes einen Betrag bis 
zu 50,00 Euro wechseln können. Fahrten zum Zwecke des 
Geldwechsels gehen zu Lasten des Fahrers.

(3)  Dem Fahrgast ist auf Verlangen eine Quittung mit dem je-
weils gültigen Umsatzsteuersatz über das Beförderungsent-
gelt mit Angabe der Fahrtstrecke und der Ordnungsnummer 
sowie des Namens des Unternehmers und der Betriebssitz-
adresse auszustellen.

(4)  Der Fahrgast hat die Kosten der von ihm schuldhaft verur-
sachten Beschädigungen oder Verunreinigungen zu erset-
zen.

§ 8 Beförderungspflicht

(1)  Ein Anspruch auf Beförderung besteht nur innerhalb des 
Pflichtfahrgebietes.

(2)  Von der Beförderung können vom Fahrer ausgeschlossen 
werden:

–  Personen , die unter erheblichem Einfluss alkoholischer  
Getränke oder berauschender Mittel stehen,

–  Personen mit ansteckenden Krankheiten.

(3)  Ein Anspruch auf die Durchführung von Auftragsfahrten be-
steht nicht.

(4)  Gepäck und Tiere können von der Beförderung ausgeschlos-
sen werden, wenn durch ihre Mitnahme Gefahren oder Beläs-
tigungen zu befürchten sind.

§ 9 Allgemeine Vorschriften

(1)  Sofern der Fahrgast nichts anderes bestimmt, hat der Fahrer 
den kürzesten Weg zum Fahrtziel zu wählen, es sei denn, 
dass ein anderer Weg verkehrs- oder preisgünstiger ist und 
mit dem Fahrgast vereinbart wird (§ 38 BOKraft).

(2)  Der Fahrer hat eine Ausfertigung dieser Verordnung mitzufüh-
ren. Den Fahrgästen ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren  
(§ 10 BOKraft).

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

Nach § 61 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 PBefG kann mit Geldbuße  
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Taxifahrer ent-
gegen den Vorschriften

1.  des § 7 Abs. 2 Satz 1 Beträge bis zu 50,00 Euro nicht wech-
seln kann oder des § 7 Abs. 2 Satz 2 Fahrten zum Zwecke 
des Geldwechselns zu Lasten des Fahrgastes ausführt,

2.  des § 7 Abs. 3 auf Verlangen des Fahrgastes keine Quittung 
mit den vorgeschriebenen Angaben ausstellt. 

§ 11 Inkrafttreten / Außerkrafttreten

(1)  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Verordnung der Landeshauptstadt Mün-
chen über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingun-
gen für den Verkehr mit Taxen (Taxitarifordnung) vom 
04.01.2016 (MüABI. S. 39) außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 19.10.2016 beschlossen.

München, 25. Oktober 2016 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Bekanntmachung

Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier:  Unterrichtungs- und Äußerungsmöglichkeit  

für die Öffentlichkeit gemäß § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
des Baugesetzbuches (BauGB) 
– Beschleunigtes Verfahren –

Stadtbezirk 3 Maxvorstadt

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2089
Pappenheimstraße (westlich)
zwischen Marsplatz und Blutenburgstraße
(Teiländerung des Bebauungsplanes
mit Grünordnung Nr. 1466)

Der Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung hat am 
16.07.2014 beschlossen, für das  vorgenannte Gebiet einen 
Bebauungsplan mit Grünordnung aufzustellen. 

Die Deutsche Telekom AG beabsichtigt, die Betriebsfläche ihrer 
Zentralvermittlungsstelle an der Blutenburg-/Pappenheimstraße 
zu verkleinern. Dadurch entsteht Potenzial zur Nachverdich-
tung.

Im Planungsgebiet sind entlang der Blutenburg- und der Pap-
penheimstraße Neubauten mit Wohnungen sowie Nutzungen 
des Dienstleistungsbereichs, des Einzelhandels und der sozia-
len Infrastuktur vorgesehen. Das denkmalgeschützte Gebäude 
an der Pappenheimstraße 14 soll in die Planungen einbezogen 
werden. Insgesamt sollen ca. 150 Wohneinheiten und Flächen 
für ca. 90 Arbeitsplätze entstehen.
Die Zentralvermittlungsstelle der Deutschen Telekom AG bleibt 
außerhalb des neuen Umgriffs erhalten.

Ziel der Überplanung ist es, das Gelände unter Berücksichti-
gung des stadträumlichen Kontextes, insbesondere der vor-
handenen Strukturen, der Höhenentwicklung und der Maßstäb-
lichkeit, städtebaulich neu zu ordnen und neue Nutzungen zu 
ermöglichen. Zugleich sollen unter weitgehender Erhaltung des 
wertvollen Baumbestandes für die Bewohnerschaft und die  
Beschäftigten attraktive sowie ökologisch und klimatisch wirk-
same Grün- und Freiflächen geschaffen und gesichert werden.

Die geplanten Maßnahmen erfordern eine Teiländerung des  
Bebauungsplanes Nr. 1466 und die Aufstellung eines neuen 
Bebauungsplanes mit Grünordnung.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a BauGB aufgestellt. Es wird keine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den allge-
meinen Zielen und Zwecken sowie wesentlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten kann, werden vom 14.11.2016 mit 
28.11.2016 an folgenden städtischen Dienststellen zur Einsicht
bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Ausle-
gungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des Ge-
bäudes, auf Blumenstraße 28a –), von Montag mit Freitag 
von 6.30 bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Mitte, Tal 31 
(Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, 
Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, 
Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr),

3.  bei der Stadtbibliothek Maxvorstadt, Augustenstraße 92 
(Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10 bis 19 Uhr 
und Mittwoch von 14 bis 19 Uhr).

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sind auch im  
Internet unter der Adresse www.muenchen.de/auslegung zu 
finden.

Äußerungen zur Planung können während dieser Frist bei den 
oben genannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. 
Diese werden überprüft und fließen dann in das weitere Bau-
leitplanverfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen 
wird durch den Stadtrat getroffen.

München, 26. Oktober 2016 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung
über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Migrationsbeirats in der Landeshauptstadt 
München am Sonntag, dem 22. Januar 2017

Die Wahl des Migrationsbeirats in der Landeshauptstadt Mün-
chen findet am 22. Januar 2017 statt. Es sind 40 Mitglieder des 
Migrationsbeirats zu wählen. Hiermit wird zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen aufgefordert.

Die Wahlvorschläge können ab Erlass dieser Bekanntmachung, 
jedoch spätestens am Donnerstag, dem 01. Dezember 2016, 
bis 18.00 Uhr, dem Wahlleiter zugesandt oder während der all-
gemeinen Öffnungszeiten 

Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 Uhr – 12.00 Uhr
Dienstag, 8.30 Uhr – 12.00 Uhr,  
                                                     14.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag, 8.30 Uhr – 15.00 Uhr
Donnerstag, 01.12.2016 8.30 Uhr – 18.00 Uhr

im Büro des Wahlleiters, Kreisverwaltungsreferat, Wahlamt, 
Ruppertstr. 19, 80466 München, Zimmer 3106, eingereicht  
werden. In diesem Zeitraum können auch Termine zur Abgabe 
vereinbart werden. 

1 Allgemeines

Die Wahlvorschläge und die sonstigen, nach der Migrations-
beiratswahlordnung erforderlichen, Unterlagen sind aus-
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schließlich auf den vom Wahlleiter zur Verfügung gestellten 
Formblättern einzureichen.
Alle Angaben sind in deutlicher Schrift (Block- oder Ma-
schinenschrift), in lateinischen Buchstaben sowie in deut-
scher Sprache vorzunehmen. Die Formulare müssen per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein und im 
Original vorgelegt werden. Die Übermittlung per Fax oder 
E-Mail ist nicht zulässig.

2 Voraussetzungen für die Kandidatur

2.1 Wählbarkeit

Wählbar ist jede nach Ziffer 2.2 wahlberechtigte Person. 
Nicht wählbar ist, wer infolge eines Richterspruchs die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt.

2.2 Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle ausländischen Einwohner, die am 
Wahltag 
–  das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
–  sich seit mindestens sechs Monaten ununterbrochen mit 

dem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in München 
aufhalten und

–  nicht vom Wahlrecht nach Art. 2 Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetz ausgeschlossen sind.

Wahlberechtigt auf Antrag sind unter denselben Vorausset-
zungen außerdem 
–  ausländische Staatsangehörige, die neben einer ausländi-

schen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und 
–  Eingebürgerte, die diesen Status am Wahltag nicht länger 

als 12 Jahre (Stichtag: 22. Januar 2005) innehaben.

3 Berechtigung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahlvorschläge können eingereicht werden von

–  tariffähigen Arbeitnehmerorganisationen und deren  
Zusammenschlüssen,

–  Verbänden der freien Wohlfahrtspflege sowie von
–  Gruppen wahlberechtigter Personen. Die Gruppe muss 

eine Leitung haben.

Jede einreichende Person kann nur einen Wahlvorschlag 
einreichen.

4 Aufstellung der Wahlvorschläge

Die Nominierung der Bewerberinnen und Bewerber sowie 
der Ersatzpersonen, die Festlegung ihrer Reihenfolge und 
die Mehrfachaufführung auf dem Stimmzettel bestimmt die 
einreichende Person oder die Aufstellungsversammlung. 
Eine Aufstellungsversammlung ist nur notwendig, sofern 
dies Satzungen oder sonstige Bestimmungen der Wahlvor-
schlagsträger vorsehen.
Über die Aufstellungsversammlungen sind Niederschriften 
anzufertigen. Die Niederschriften müssen von der Vorsit-
zenden bzw. dem Vorsitzenden und zwei Wahlberechtigten, 
die an der Versammlung teilgenommen haben, unterschrie-
ben werden. Auch Bewerberinnen oder Bewerber können 
die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Versamm-
lung teilgenommen haben. Die Niederschrift – sofern sie vor-
geschrieben ist – muss dem Wahlvorschlag beigefügt werden.

5 Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber

Ein Wahlvorschlag darf höchstens so viele Bewerberinnen 
und Bewerber enthalten, als Mitglieder für den Migrations-
beirat zu wählen sind. Ein Wahlvorschlag darf also höchs-

tens 40 Bewerberinnen und Bewerber enthalten. Im Wahl-
vorschlag kann dieselbe sich bewerbende Person bis zu 
dreimal aufgeführt werden. Im Wahlvorschlag erscheinen 
die dreifach aufgestellten sich bewerbenden Personen zu-
erst und die doppelt aufgestellten vor den übrigen sich be-
werbenden Personen. Wenn sich bewerbende Personen im 
Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert sich 
die Zahl der möglichen Bewerbenden entsprechend.

6 Inhalt der Wahlvorschläge

Jeder Wahlvorschlag muss bei der Einreichung folgende 
Angaben enthalten:

a)  Name der Organisation bzw. des Verbandes als Kenn-
wort. Bei Wählergruppen ist die Wahl des Kennwortes 
frei. Der Name einer Partei oder ein verwechslungsfähi-
ger Name darf nicht verwendet werden.

b)  Die Angabe sämtlicher Bewerberinnen und Bewerber 
und der Ersatzleute (falls vorhanden) in der festgelegten 
Reihenfolge mit Familienname, Vorname, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit unter der die Bewerbung erfolgt, 
Beruf oder Stand und Geschlecht. Zugelassen ist außer-
dem die zusätzliche Angabe nachgewiesener akademi-
scher Grade. Ferner ist die Anschrift der Hauptwohnung 
anzugeben.

c)  Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen Erklärungen der 
Bewerberinnen bzw. Bewerber beizufügen, dass sie der 
Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen, dass sie  
die Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen und mit der 
Einholung einer Wählbarkeitsbescheinigung einverstan-
den sind. Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur 
in einem Wahlvorschlag enthalten sein.

d)  Zur Wahl werden nur Wahlvorschläge zugelassen, die 
abwechselnd mit Frauen und Männern bzw. Männern 
und Frauen besetzt sind. Im Fall des Ausscheidens sich 
bewerbender Personen gilt, dass die in der Reihenfolge 
nach den Ausgeschiedenen aufgeführten sich bewer-
benden Personen eine entsprechende Anzahl von Plät-
zen so nach vorne rücken, dass eine geschlechtlich alter-
nierende Reihenfolge der Bewerberliste gewährleistet ist. 
Die nachrückenden Personen werden so oft aufgeführt 
wie die Ausgeschiedenen. Die Ersatzleute rücken in die 
Bewerberliste nach festgelegter Reihenfolge geschlecht-
lich alternierend nach. Wenn keine Ersatzleute (mehr) zur 
Verfügung stehen, werden – soweit noch möglich – die 
im Wahlvorschlag bereits benannten Personen von oben 
nach unten so lange zweifach (oder dreifach) aufgeführt, 
bis die zulässige Bewerberhöchstzahl wieder erreicht ist.

7 Unterzeichnung der Wahlvorschläge

In jedem Wahlvorschlag muss eine Beauftragte bzw. ein 
Beauftragter und eine Stellvertretung bestimmt werden; 
beide müssen wahlberechtigt sein. Sie haben die Wahlvor-
schläge zu unterschreiben und sind berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen.
Die Unterschriften müssen auf dem Wahlvorschlag selbst 
und eigenhändig abgegeben werden. Die Unterzeichner 
des Wahlvorschlages müssen Familien- und Vorname so-
wie ihre Wohnanschrift angeben und wahlberechtigt sein. 
Jede Beauftragte bzw. jeder Beauftragter und jede Stellver-
tretung kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.

8 Unterstützung der Wahlvorschläge

Wenn der Wahlvorschlag feststeht und das Kennwort auf 
die Unterstützungsliste eingetragen wurde, muss die Unter-

Amtsblatt_31.indd   442 07.11.16   16:50



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 31/2016

443

stützungsliste von so vielen Wahlberechtigten unterschrie-
ben sein (Unterstützungsunterschriften) als Migrationsbei-
ratsmitglieder gem. § 4 Abs. 1 Migrationsbeiratssatzung zu 
wählen sind, also von mindestens 40 Wahlberechtigten. 
Jede und jeder Wahlberechtigte darf mit ihrer bzw. seiner 
Unterschrift nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Dabei 
ist der Familienname, der Vorname, das Geburtsdatum und 
die Wohnanschrift bei der Unterschriftsleistung anzugeben. 
Eine Unterstützungsunterschrift von Bewerberinnen bzw. 
Bewerbern ist unzulässig.
Die Unterstützungsliste muss bis spätestens Donnerstag, 
01. Dezember 2016, 18.00 Uhr beim Büro des Wahlleiters, 
Wahlamt, Ruppertstr. 19, Zimmer 3106, vorliegen.

9. Verbindung von Wahlvorschlägen

Eine Verbindung von Wahlvorschlägen (Listenverbindung) 
ist nicht zulässig.

München, 10. November 2016 Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat
  gez.
  Leo Beck
  Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung

Eintragung von Übermittlungssperren nach dem Bundes-
meldegesetz

Am 01. November 2015 trat das Bundesmeldegesetz (BMG) in 
Kraft und ersetzt das bisher geltende bayerische Meldegesetz 
(MeldeG).

Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit,  
bei der Meldebehörde der Übermittlung von Daten in speziell  
geregelten Fällen zu widersprechen.

Diese Einrichtung von Übermittlungssperren kann kostenfrei, 
schriftlich oder persönlich bei der Meldebehörde beantragt 
werden. Der Antrag bedarf keiner Begründung, ist von keinen 
Voraussetzungen abhängig und gilt solange, bis er durch eine 
gegenteilige Erklärung widerrufen wird. Nach dem bisherigen 
MeldeG eingetragene Übermittlungssperren mit gleichem 
Schutzumfang bleiben weiterhin bestehen.

Folgenden Datenübermittlungen können Sie widersprechen:

1. An das Bundesamt für das Personalmanagement der  
Bundeswehr
Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr über den freiwilligen Wehrdienst informieren kann, 
übermittelt die Meldebehörde jährlich zum 31. März den Famili-
ennamen, die Vornamen und die gegenwärtige Anschrift von 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten 
Jahr volljährig werden. Dieser Datenübermittlung können Sie 
widersprechen (§ 36 Abs.2 BMG in Verbindung mit § 58c Abs.1 
Soldatengesetz).

2. An öffentlich- rechtliche Religionsgesellschaften
Zu den Aufgaben der Meldebehörden gehört es, an öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaften die Daten ihrer Mitglieder zu 
übermitteln. Von Familienangehörigen eines Kirchenmitglieds, 
die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören, übermittelt die Meldebehörde einige 
Grunddaten. Familienangehörige sind hier die Ehepartner, min-

derjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern. 
Als betroffenes Familienmitglied können Sie eine Übermitt-
lungssperre beantragen und so die Weitergabe Ihrer Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, bei der Sie 
nicht Mitglied sind, unterbinden. Soweit die Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft übermittelt werden, gilt dieses Wider-
spruchsrecht nicht (42 Abs. 2 und 3 BMG).

3. An Parteien, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen 
In Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen dürfen im 
Zeitraum von sechs Monaten vor Wahlen und Abstimmungen 
auf staatlicher und kommunaler Ebene auf Anfrage Auskünfte 
über Wahlberechtigte (nach dem Lebensalter zusammenge-
setzte Zielgruppen) erteilt werden. Die Auskunft enthält Familien-
namen, Vornamen, Doktorgrad und die derzeitige Anschrift. 
Diese Auskunft darf nur erteilt werden, wenn Sie nicht wider-
sprochen haben (§ 50 Abs.1 und 5 BMG).

4. An Mandatsträger, Presse und Rundfunk
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Auskünfte aus 
dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Die Auskunft 
enthält den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift 
sowie Datum und Art des Jubiläums. Altersjubiläen sind der  
70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100.Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind 
das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. Dieser Datenübermitt-
lung können Sie widersprechen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG).

5. An Adressbuchverlage
Auf Antrag übermitteln die Meldebehörden eine Auskunft über 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und Anschrift von Ein-
wohnern, die mindestens 18 Jahre alt sind. Die Daten dürfen 
nur für die Herausgabe von Adressenverzeichnissen in Buch-
form verwendet werden. Dieser Auskunft können Sie wider-
sprechen (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG).

Ein Antragsformular steht im Internetauftritt der Stadt München 
unter www.muenchen.de nach Eingabe des Schlagwortes 
„Übermittlungssperre“ zur Verfügung.

Landeshauptstadt München Kreisverwaltungsreferat

Postanschrift: Landeshauptstadt München
 Kreisverwaltungsreferat Hauptabteilung II 
 Einwohnerwesen
 Ruppertstraße 19
 80466 München

Dienstgebäude: Hauptgebäude Kreisverwaltungsreferat, 
 Ruppertstraße 19, 80337 München
 Bürgerbüro Forstenrieder Allee, 
 Forstenrieder Allee 61a, 81476  München
 Bürgerbüro Leonrodstraße, 
 Leonrodstraße 21, 80634 München
 Bürgerbüro Orleansplatz, 
 Orleanstraße 50, 81667 München
 Bürgerbüro Pasing, 
 Landsberger Straße 486, 81241 München
 Bürgerbüro Riesenfeldstraße, 
 Riesenfeldstraße 75, 80809 München

Öffnungszeiten: Montag: 07.30 – 12.00 Uhr
  Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr
  und 14.00 – 18.00 Uhr
  Mittwoch: 07.30 – 12.00 Uhr
  Donnerstag: 08.30 – 15.00 Uhr
  Freitag: 07.30 – 12.00 Uhr

München, 26. Oktober 2016 Landeshauptstadt München
  Kreisverwaltungsreferat 

Amtsblatt_31.indd   443 07.11.16   16:50



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 31/2016

444

Jahresabschluss der Sterbe-Unterstützungs-Vereinigung der Beschäftigten der Stadt 

München zum 31.12.2015 

 
A K T I V A  Geschäftsjahr Vorjahr 
 
  € € € € 
A. Immaterielle Vermögens- 
 gegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 
B. Kapitalanlagen 
 
I. Sonstige Kapitalanlagen 
 1. Aktien, Investmentanteile 
  und andere nicht festver- 
 zinsliche Wertpapiere 0,00  0,00 

    
 2. Inhaberschuldverschrei- 
  bungen und andere festver- 

 zinsliche Wertpapiere 9.264.110,50  9.328.611,40  
 
 3. Hypotheken-, Grundschuld-  

 und Rentenschuldforderungen 0,00  0,00 
 
4. Sonstige Ausleihungen 
 a) Namensschuldverschrei- 
     bungen 7.350.000,00  5.000.000,00 
 

 5. Einlagen bei Kreditinstituten 1.861.911,03 18.476.021,53 3.987.180,28 18.315.791,68 
C. Forderungen 
 
I. Forderungen aus dem selbst 
 abgeschlossenen 
 Versicherungsgeschäft an: 
 1. Versicherungsnehmer 6.294,00  3.719,15 
II. Sonstige Forderungen 2.850,00 9.144,00 0,00 3.719,15 
D. Sonstige Vermögensgegen- 
 stände 
 
I. Sachanlagen und Vorräte 23.366,42  1.995,03 
II. Laufende Guthaben bei Kredit- 
 instituten, Schecks und Kassen- 
 bestand 96.221,31 119.587,73 301.647,72 303.642,75 
E. Rechnungsabgrenzungsposten 
 
I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten 193.083,78  256.903,60  
II. Sonstige Rechnungsabgren- 
 zungsposten 0,00 193.083,78 769,67 257.673,27 
 
Summe der Aktiva  18.797.837,04  18.880.826,85 
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P A S S I V A  Geschäftsjahr Vorjahr 
  € € € € € € 
A. Eigenkapital 
 
I. Gewinnrücklagen 
 1. Verlustrücklage 
  gemäß § 37 VAG  770.875,49   770.875,49 
II. Gesamtausgleichsposten 
 1. Ausgleichsposten  562.365,35 1.333.240,84   355.765,79 1.126.641,28 

    
B. Versicherungstechnische 
 Rückstellungen 
I. Deckungsrückstellung laut 
 vers.math. Gutachten zum 
 31.12.2013  
  16.082.776,19   16.082.776,19  
 zzgl. Zuweisung aus der 
 Rückstellung für  
 Beitragsrückerstattung 0,00 16.082.776,19  0,00 16.082.776,19 
II. Rückstellung für noch 
 nicht abgewickelte 
 Versicherungsfälle  16.865,77   43.204,08

  
III. Rückstellung für  
 erfolgsabhängige und 

erfolgsunabhängige 
 Beitragsrückerstattung  1.348.096,33 17.447.738,29  1.468.289,37 17.594.269,64 
 
C. Andere Rückstellungen 
I. Sonstige Rückstellungen  0,00  0,00 
. 
D. Andere 
 Verbindlichkeiten 
 
I. Verbindlichkeiten aus dem 
 selbst abgeschlossenen 
 Versicherungsgeschäft 
 gegenüber 
 1. Versicherungs- 
  nehmern 5.994,56   18.703,81 

 
II. Sonstige Verbindlichkeiten 3.140,46 9.135,02 1.742,02 20.445,83 
 davon: 
 aus Steuern EUR 0,00 
 im Rahmen der sozialen 
 Sicherheit EUR 0,00     
 
E. Rechnungsab- 
 grenzungsposten   7.722,89   139.470,10  
Summe der Passiva  18.797.837,04  18.880.826,85 

 
Ich bestätige hiermit entsprechend § 73 VAG, dass die im Vermögensverzeichnis 
aufgeführten Vermögensanlagen den gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Anforderungen 
gemäß angelegt und vorschriftsmäßig sichergestellt ist. 
 
München, 23. September 2016 Der Treuhänder 
                                                                                    Roland Maurer 
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015 
  
                                                                                      Gesamtes selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft 
 Geschäftsjahr Vorjahr 
 
   €  € € €

  
I. Versicherungstechnische Rechnung 
 1. Verdiente Beiträge  683.490,06 684.063,43 
 2. Beiträge aus der Rückstellung für 
  Beitragsrückerstattung  0,00  0,00 
 3. Erträge aus Kapitalanlagen: 
  a) Erträge aus anderen Kapitalanlagen 442.198,10  429.656,65  
  b) Erträge aus Zuschreibungen 2.480,00  9.804,00  
  c) Gewinne aus dem Abgang von 
   Kapitalanlagen 14.000,00 458.678,10 1.490,25 440.950,90 
 4. Sonstige vers.-techn. Erträge  0,00  0,00 
 5. Aufwendungen für Versicherungsfälle 
  a) Zahlungen für Versicherungsfälle 669.031,22  632.558,11 
  b) Veränderung der Rückstellung für  
   noch nicht abgewickelte Versiche- 
   rungsfälle 23.041,31 692.072,53 6.573,51 639.131,62 
 6. Veränderungen der übrigen vers.-techn. 
  Rückstellungen  
  a) Deckungsrückstellung 0,00  0,00 
  b) sonst. vers.-techn. Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7. Aufwendungen für erfolgsabhängige und  
  erfolgsunabhängige Beitragsrücker- 
  stattungen  0,00  0,00 
 8. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
  a) Abschlussaufwendungen 11.057,68  16.524,28  
  b) Verwaltungsaufwendungen 56.171,18 67.228,86 50.052,28 66.576,56 
 9. Aufwendungen für Kapitalanlagen 
  a) Aufwendungen für die Verwaltung von 
   Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und 
   sonstige Aufwendungen für die  
   Kapitalanlagen 30.697,85  28.329,38 
  b) Abschreibungen auf Kapitalanlagen 130.164,11  23.249,30 
  c) Verluste aus dem Abgang von Kapital- 
   anlagen  3.081,40  163.943,36  0,00  51.578,68 
 10. Versicherungstechnisches Ergebnis  218.923,41  367.727,47 
   
II. Nichtversicherungstechnische Rechnung 
 1. Sonstige Erträge 0,00   0,00 
 2. Sonstige Aufwendungen 12.323,85  -12.323,85  11.961,68  -11.961,68 
 3. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit  206.599,56   355.765,79 
 4. Sonstige Steuern  0,00   0,00 
 5. Ausgleichsposten aus dem Vorjahr   355.765,79    0,00 
 6. Jahresüberschuss/Überschuss  355.765,79   355.765,79 
 7. Einstellung in Gewinnrücklagen 
  a) in die Verlustrücklage gemäß § 37 VAG   0,00    0,00 
 8. Bilanzgewinn 
  (Ausgleichsposten)  562.365,35   355.765,79 
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Erklärungen 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden aufgrund der Bücher und sonstigen 

Unterlagen erstellt. Die Bilanz enthält alle Vermögensgegenstände und Verpflichtungen 

des Vereins. Das Vereinsvermögen ist satzungsgemäß angelegt. 

 

München, 23. September 2016 

  Der Vorstand 

  Wolfgang Grote Manfred Denk Christian Neuberger 

 

 

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft und gebilligt. 

 

München, 23. September 2016 

                                              Der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

                            Walter Brunner 

 

Amtsblatt_31.indd   447 07.11.16   16:50



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 31/2016

448

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Woferlstr. 5 
Gemarkung/Flurnummer/  
Stadtbezirk: Perlach/1163/1/Ramersdorf-Perlach
Errichtung eines Gebäudes  
zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen
(200 Betten) 
Aktenzeichen:  603-3.1-2015-16717-31

Mit Änderungsbescheid vom 31.03.2016 zur Baugenehmigung 
vom 28.07.2016 der Landeshauptstadt München – Lokalbau-
kommission wurde der geänderte Freiflächengestaltungsplan 
Nr. 16-IV-632 zum oben genannten Vorhaben unter Auflagen 
genehmigt. Die Baugenehmigung ist befristet bis zum 
31.12.2026. 

Es wird mit diesem Bescheid insbesondere die Erschließung 
des Vorhabens über das Grundstück Fl.Nr. 16298/29, Gemar-
kung Sektion VIII, genehmigt. 

Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist ge-
mäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmi-
gungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten 
Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern be-
finden, wird die erforderliche Zustellung durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommis-
sion, Blumenstraße 19, Zimmer 307, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-lbk-
team31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 33-2 55 69.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung hat nach § 212 a Baugesetzbuch (BauGB) keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung) kann beim vor-
genannten Bayerischen Verwaltungsgericht München schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichts gestellt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 

seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.“ 

München, 28. Oktober 2016 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Meindlstr.14a
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk: Sektion V, 9423/0,  
6. Stadtbezirk
Baugenehmigung für die Unterbringung von Flüchtlingen – 
Errichtung einer Notfall-Gemeinschaftsunterkunft für 150 
Personen, befristet bis zum 31.08.2018 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.10.2016, Az. 1.1-2016-11301-23, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Aufla-
gen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen erteilt.
Die Baugenehmigung ist bis zum 31.08.2018 befristet.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokalbaukommis-
sion, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse plan.ha4-lbk-
team23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 2 33-2 50 20.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Zustellung Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 Mün-
chen, Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche 
Zulassung hat nach § 212 a Baugesetzbuch (BauGB) keine auf-
schiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschie-
benden Wirkung (§ 80 a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 80 
Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung) kann beim vor-
genannten Bayerischen Verwaltungsgericht München schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel-
le dieses Gerichts gestellt werden. 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts 
abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundes-
rechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 
seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.“ 
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München, 27. Oktober 2016 Landeshauptstadt München
  Referat für Stadtplanung und  
  Bauordnung

Anmeldebedingungen für die Oide Wiesn 2017 in München
vom 16. September – 3. Oktober

Die öffentliche Ausschreibung für die Oide Wiesn erfolgt recht-
zeitig vor Ablauf der Meldefrist im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Mün chen sowie in der Fachzeitschrift „Der Komet“, Pir-
masens.

A)  Bewerbungen für die Oide Wiesn 2017 reichen Sie bitte 
ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen Formblatt Nr. 3 
bis spätestens 31. Dezember 2016 bei der Landeshaupt-
stadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Veran-
staltungen, 

 a) Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München oder
 b)  Servicezentrum Theresienwiese, Matthias-Pschorr-

Str. 4, 80339 München ein.
  
Maßgebend für den Zeitpunkt einer zugesandten Bewer-
bung ist das Datum des Poststem pels.
Die Anmeldefrist ist eine Ausschlussfrist. Bewerbungen, die 
bei einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung eingereicht werden und nach Ablauf der Melde-
frist beim Referat für Arbeit und Wirtschaft – Veranstaltun-
gen eingehen, gelten als nicht fristgerecht eingereicht und 
werden nicht berück sichtigt. Bewerbungen, die per E-Mail 
oder Telefax eingehen, werden ebenfalls nicht berücksich-
tigt.

Das Formblatt Nr. 3 kann beim Referat für Arbeit und 
 Wirtschaft – Veranstaltungen, gegen Einsendung ei nes 
Freikuverts angefordert, oder aus dem Internet  
(www.oktoberfest.eu) ausgedruckt werden.
Für jedes Geschäft ist eine gesonderte vollständige Bewer-
bung einzureichen. Unterlagen, die bei früheren Bewerbun-
gen, für andere Geschäfte oder für andere Veranstaltungen 
eingereicht wurden, können nicht be rücksichtigt werden. 
Die Bewerbungsunterlagen sollen durchnummeriert einge-
reicht werden.
Aus Gründen der Gleichbehandlung kann vom Referat für 
Arbeit und Wirtschaft keine Prüfung auf Vollstän digkeit der 
Bewerbungsunterlagen erfolgen.
Die Bewerbung begründet keinen Rechtsanspruch auf Zu-
lassung oder auf einen bestimmten Platz.
Wer seine Bewerbung verspätet oder unvollständig 
oder nicht auf dem vorgegebenen Formblatt einreicht, 
scheidet bei der Entscheidung über die Zulassungen 
automatisch aus.
Gleiches gilt für Bewerber/-innen, die Platzgelder, Gebüh-
ren oder Steuern irgendwelcher Art schulden. Ver bindlich 
für die Zulas sung sind ausschließlich die von der Stadt ge-
gengezeichneten Verträge. Eine Haftung dafür, dass das 
Fest tatsächlich und zu dem angegebenen Zeitpunkt statt-
findet, wird nicht über nommen.

Die Zulassungsmöglichkeiten sind beschränkt; grund-
sätzlich kann jede/r Bewerber/-in nur mit einem Geschäft 
zu gelassen werden. Bewerber/-innen, die  auf der Oidn 
Wiesn 2017 mit ei nem Geschäft zugelassen werden, kön-
nen nicht gleichzeitig auf dem Oktoberfest 2017 mit einem 
Ge schäft zugelassen werden. Sollte ein/e Bewerber/-in mit 
mehreren Geschäften die für die Zulassung erforderliche 

Punktzahl er reichen, so entschei det der Veranstal ter im 
Rahmen seines Gestaltungswillens, welches Ge schäft zu-
gelassen wird.

B) Historische Geschäfte:
Für die Oide Wiesn auf dem Süd-Westteil der Theresien-
wiese werden historische Geschäfte gesucht, die zum 
ursprünglich vor gesehenen Zweck verwendet und mit 
Originalausstat tung angeboten werden, sowie in pas-
sender historischer Berufskleidung betrieben wer den.
Die Bewerber/-innen mit Fahr-, Schau-, Belustigungs- oder 
Kindergeschäften, sowie Schaukeln und Rutsch bahnen 
ste hen platzgeldfrei, ver pflichten sich jedoch zu einem 
Fahr- bzw. Eintrittspreis von 1,– Euro.
Für die Auswahl der Geschäfte wendet die Landeshaupt-
stadt München ein vom Münchner Stadtrat be schlossenes 
Bewertungssystem mit 13 Bewertungskriterien an.  
Nähere Informationen finden Sie hierzu unter  
www.oktoberfest.eu.

Ortsansässige werden bevorzugt. Der ununterbrochene 
Hauptwohnsitz oder. Firmensitz München muss durch eine 
aktuelle er weiterte Meldebestätigung bzw. durch einen 
Handelsre gistereintrag (nicht älter als 2 Monate) nachge-
wiesen werden.
Eigentümer/-innen von Konzertorgeln und historischen 
Zugmaschinen, die bereit sind diese im Bereich der Oidn 
Wiesn kostenlos aufzustellen, erhalten Zusatzpunkte.
Nicht zugelassen werden: Verlosungsgeschäfte auf ge-
werblicher Basis, Blinker, Automaten (mit Ausnah me von 
Geldautomaten), Kraftmesser, Seri en- bzw. Gruppenspiele 
sowie der Verkauf von Horoskopen und Schriftanalysen u. 
ä. sowie Geschäfte, die nicht zum Charakter der Oidn 
Wiesn passen oder sich nicht in das Gesamtbild einfügen 
(z.B. ausländische Spezialitäten, Sportgeräte, wie Trampo-
lin und Bungee Jum ping u.ä.).
Ökologie und Umweltschutz gewinnen bei Volksfesten 
zunehmend an Bedeutung. Ein nachgewiesener Beitrag zu 
Ökologie und Umweltschutz wird daher bei der Auswahl 
der Geschäfte positiv bewertet (z.B. Elektrofahrzeuge, Ver-
wendung von um weltfreundlichem Hydrauliköl, regene-
rativen Energiequellen und Energiesparmaßnah men). Zu-
satzpunkte erhalten auch zertifizierte Betriebe mit 
ökologischen Lebensmitteln (bitte Auflistung des Sorti-
ments in Bio-Qualität) und Betriebe, die fair gehandel te 
oder regionale Produkte in ihrem Sortiment füh ren (bitte 
Auflistung der Produkte).

C)  Musikantenzelt mit Kultur-, Gastronomie- und Finanzie-
rungskonzept:
Auf dem Festgelände wird – wie in den Jahren 2010, 2011, 
2013, 2014, 2015 – ein Musikantenzelt mit Innen- und 
Außen bühne errichtet. 
Das Programm im Musikantenzelt muss sich deutlich vom 
Programm des Festzeltes Tradition unterschei den. Im Mu-
sikantenzelt sollen die gegenwärtigen Strömungen der jun-
gen Volks- und Tanzkultur in München und Bayern in ihrer 
ganzen Vielfalt präsentiert werden: lebendig, inter kulturell, 
frech, wild. Im Vordergrund steht das Selbstverständnis der 
lebendigen Volksmusik szene sowie deren aktive Vermitt-
lung an alle Alters gruppen und gesellschaftlichen Schich-
ten. Das gilt für die Tageskapellen, für die allabendlichen 
Highlights sowie für die Musikeinlagen. Die Tageskapelle ist 
lokal und regional weit über München hinaus bekannt. Das 
allabendliche Highlight ist eine weit über Bayern hinaus be-
kannte Musikgruppe. Die Einlagen präsen tieren die vielfälti-
gen, gegenwärtigen Strömungen der Volkskultur Münchens 
und Bayerns mit einem dem Ort und Anlass entsprechenden 
Programm. Eine der Größe des Zeltareals dimensionierte 
Tonanlage im In nen- und Außenbereich des Musikanten-
zeltes, die eine gute Übertragungsqua lität und verträgliche 
Lautstär ke garantiert, muss installiert werden. Die Innen-
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ausstattung des Musikantenzeltes soll dem Ort und Anlass 
entsprechen. Das Ambiente und die Äs thetik des Zeltes soll 
mit der gewünschten hohen Qualität des Musikprogramms 
korrespondieren. 
Das Programm auf der Außenbühne soll der Musikförde-
rung lokaler und regionaler Gruppen dienen. 
Die Bewerber/-innen legen mit der Bewerbung ein ver-
bindliches Programm vor. 
Dieses enthält eine feste Tages- und Zeitstruktur. Das tägli-
che Programm beinhaltet: Eine Ta geskapelle (10.30 –  
18.45 Uhr) mit 5 Auftritten á 45 Minuten. Abends ein High-
light (19/20 Uhr) mit zwei Auftritten á 45 Minuten. 
Das Programm auf der Außenbühne soll der Musikförde-
rung lokaler und regionaler Gruppen dienen und bietet der 
heutigen Szene junger Volksmusik aus Bayern ein Fo rum 
(Anmeldung spätestens zwei Tage vor dem Auftritt bei der 
Programmorganisation des Festwirtes).
Das Zelt bietet Platz für maximal 1.750 Personen. Für die 
Gäste wird zudem eine großzügige Freischankflä che ent-
sprechend der Größe im Jahr 2015 mit maximal 1.100 Plät-
zen geschaf fen.

D) Volkssängerzelt:
An Stelle des bisherigen Velodroms wird ein Volkssänger-
zelt etabliert, das die Lücke schließt zwischen tra ditioneller 
Musik und Brauchtum, die im Festzelt Tradition eine Heimat 
gefunden hat, und zeitgemäßer Volk musik, wie sie im Musi-
kantenzelt dargeboten wird.
Das Musikprogramm im Volkssängerzelt muss sich deutlich 
vom Angebot in den beiden ande ren Zelten un terscheiden. 
Dies soll durch das für München typische Genre der Volks-
sängerei erreicht werden. Zur be rücksichtigen ist, dass das 
Couplet vom Text lebt, den man gut hören und verstehen 
können muss. Eine Ab stimmung mit dem Festzelt Tradition 
und dem Musikantenzelt ist erforderlich, um Doppelungen 
(u.a. von gleichen Musikgruppen in den verschiedenen Zel-
ten) zu vermeiden.
Die Bewerber/-innen legen mit der Bewerbung ein ver-
bindliches Programm vor. Dieses enthält eine feste Tages- 
und Zeitstruktur. Das Programm soll täglich 3 Auftritte (2 x 
45 Minuten am Nachmittag und 1 x Stunde am Abend) mit 
Volkssängerinnen/Volkssängern und ggf. Musik kabarett 
enthal ten. In den verbleiben den Zeiten darf passend hierzu 
unverstärkte traditionelle Blas- oder Volksmusik ge spielt 
werden.
Das Zelt bietet Platz für maximal 690 Personen. Für die 
Gäste wird zudem eine Freischankflä che mit maxi mal  
200 Plätzen geschaffen.

E)  Eine Zulassung wird nicht erteilt für den Verkauf von Ge-
brauchsgegenständen (z.B. Schmuck und Textilien) sowie 
für den Wa renschnellverkauf.

F)  Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf der Ver-
anstaltung zu gewährleisten, werden im Falle einer erfolg-
reichen Bewerbung die mit dem Formular erhobenen Daten 
an andere städtische und staatliche Stellen (bspw. Polizei, 
Kreisverwaltungsreferat, Stadtjugendamt, Lo kalbaukom-
mission, Referat für Gesundheit und Umwelt) sowie an  
den TÜV-Süd, der als Sach verständiger mit der Gebrauchs -
ab nahme der Geschäfte beauftragt ist, weitergegeben.

G)  Die Mitteilungen über Zulassung bzw. Nichtzulassung laufen 
voraussichtlich Ende Mai 2017 aus. Vor die sem Zeitpunkt 
werden zur Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes keine 
Auskünfte über Zulassungen, Ab lehnungen oder Platzie-
rungen erteilt.

München, im Oktober 2016

Bürgerversammlung Laim

Auf Anregung des Bezirksausschusses 25 – Laim teile ich mit, 
dass am Dienstag, den 22.11.2016 um 19.00 Uhr in der Turn-
halle der Georg-Büchner-Realschule, Droste-Hülshoff-Straße 5, 
80686 München, die Bürgerversammlung des 25. Stadtbezir-
kes – Laim stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Herr Bürgermeister 
Josef Schmid übernehmen.

Bürgerversammlung Neuhausen-Nymphenburg

Auf Anregung des Bezirksausschusses 9 – Neuhausen-Nym-
phenburg teile ich mit, dass am Donnerstag, den 17.11.2016 
um 19.00 Uhr in der Freiheizhalle, Rainer-Werner-Fassbinder- 
Platz 1, 80636 München, die Bürgerversammlung des 9. Stadt-
bezirkes – Neuhausen- Nymphenburg stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Frau Bürgermeisterin 
Christine Strobl übernehmen.

 

Bürgerversammlung Untergiesing-Harlaching

Auf Anregung des Bezirksausschusses 18 – Untergiesing- 
Harlaching teile ich mit, dass am Donnerstag, den 24.11.2016 
um 19.00 Uhr in der Städtischen Turnhalle, Säbener Straße 49, 
81547 München, die Bürgerversammlung des 18. Stadtbezir-
kes – Untergiesing-Harlaching
stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird Frau Stadträtin  
Dr. Evelyne Menges übernehmen.
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Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der  Sparkassen- auf den Namen   
Stadtsparkasse buch des
München Nr. Einlegers

BCSM 54366075 Rudolf Schauberger und 
  Edith Schauberger
PB-KB-2 34311407 Andrea Maus  NL        
FL 2 34337840 Dr. Irmgard Woerner
FL 2 3000548861 Dr. Irmgard Woerner                      
FL 3 28340446 Stephan Wolf
FL 7 907394803 Karin Kohfeldt-Quitt
FL 18 18092924 Elke Bohnert NL
FL 23 3000660989 Barbara Schreiner NL 
FL 51 51046977 Andrea Liebherr
FL 51 51038610 Barbara von Arx
FL 57 47072723 Martha Helena Gebhart NL
FL 64 48366926 Angelique Spivak
FL 66 3000188601 Waltraud Zaspel
FL 90 90081357 Leonidas Tzevelekas
FL 90 90320821 Maria Stemmer
FL 98 98099905 Eleonore Ritter
BC 115 3002139768 Michael Hoehne

Es wurde am 05.10.2016 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufgefor-
dert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 05.10.2016 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 05.01.2017 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 München, 
anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb der ge-
setzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden nach Ab-
lauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

Am 05.10.2016 Stadtsparkasse München
  Direktion Zentraler Service

Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen

Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht. Arbeits- und Anstel-
lungsverträge. Hrsg. von Frank Maschmann, Rainer Sieg 
und Burkhard Göpfert. – 2. Aufl. – München: Beck, 2016. 
LXXXIX, 1239 S. ISBN 978-3-406-68221-6; € 139.–

Das Handbuch bietet einen raschen Einstieg in die Vertrags-
gestaltung im Arbeitsrecht. 
Den einleitenden Ausführungen zur Technik der Vertragsgestal-
tung, der Vertragsverhandlung und des Vertragsmanagements 
schließen sich Vertragsmuster zu Arbeits- und Anstellungsver-
trägen sowie Gestaltungsmuster zu Spezialfragen an.
Den Schwerpunkt des Werkes bildet die Kommentierung der 
Klauselvorschläge. Zu 80 Regelungsbereichen werden Lösungs-
möglichkeiten vorgestellt. Dabei werden Alternativklauseln und 
weniger empfehlenswerte Formulierungen einbezogen und je-
weils anhand der aktuellen Rechtslage und Rechtsprechung 
analysiert. Eingegangen wird auch auf die je nach Vertragspart-
ner unterschiedlichen Interessenlagen.
Den Schluss jeder Klauselkommentierung bildet der Blick auf 
sozialversicherungsrechtliche und steuerrechtliche Konsequen-
zen sowie zur betrieblichen Mitbestimmung.
Die Neuauflage wurde auf aktuellen Stand gebracht. Zudem 
wurden neue Stichworte aufgenommen. 
Alle Formulare sind nach der Registrierung mit dem mitgeliefer-
ten Code zur Weiterverarbeitung online abrufbar. 

Jaeger, Till und Axel Metzger: Open Source Software. 
Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software. –  
4. Aufl. – München: Beck, 2016. XXXIX, 376 S.  
ISBN 978-3-406-67773-1; € 69.– 

Das Werk stellt die Rechts- und Praxisprobleme dar, die sich 
bei der Nutzung von Open Source Software und Freier Software 
ergeben können. Der Einsatz Freier Software – wie etwa des 
Programms „Linux“ – spielt inzwischen eine bedeutsame Rolle 
in den verschiedenen Industriezweigen, in der öffentlichen Ver-
waltung und in der privaten Nutzung. 
Das Lizenz- und Entwicklungsmodell hat sich als Alternative zu 
der herkömmlichen Softwarelizenzierung etabliert und bildet 
zudem auch die Basis für Neuentwicklungen, die Elemente ver-
schiedener Lizenzbedingungen kombinieren. 
Der Band beschreibt die wirtschaftlichen und historischen 
Grundlagen und stellt die urheber- und vertragsrechtlichen 
Grundlagen dar. Die wichtigsten Open Source Lizenzen werden 
erläutert. Daneben werden die patent-, marken- und wett-
bewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen behandelt und   
Fragen des internationalen Rechts, des Insolvenzrechts, des 
Kartellrechts und des Vergaberechts. Die Darstellung gibt einen 
vertieften Einblick in den aktuellen Stand von Rechtsprechung 
und Literatur.
In die Neuauflage wurde ein Kapitel zu Open Source Compliance 
in Unternehmen neu aufgenommen. Praxisrelevante  Themen 
wie Software as a Service, digitale Signaturen in Embedded-
Systemen, Auslegung der Eclipse Public License und Patentli-
zenzen werden vertieft behandelt.
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Postvertriebsstück – DPAG – Entgelt bezahlt

Dieter Endres war in den letzten dreißig Jahren ununterbrochen 
bei der heutigen PricewaterhouseCoppers AG tätig – davon 
vierzehn Jahre im Vorstand für die Steuer- und Rechtsabteilung 
verantwortlich. Er hat auch zwanzig Jahre durchgängig an der 
Universität Mannheim gelehrt. Zahlreiche Veröffentlichungen 
und die Teilnahme an vielen Vortragsveranstaltungen im In- und 
Ausland gehören zu seinem Wirken. 
Die Beiträge der Festschrift spiegeln die Ausrichtung des The-
menspektrums von Dieter Endres wider. Die Frage, wer die Last 
der Besteuerung von Unternehmensgewinnen zu tragen hat, ist 
von hoher ökonomischer und politischer Relevanz. In öffentlichen 
Debatten werden Unternehmen häufig als Träger der steuerli-
chen Belastung dargestellt. Als potenzielle Träger der Steuer-
last kommen die Eigentümer von Unternehmen, ihre Gläubiger, 
ihre Beschäftigten, ihre Kunden oder ihre Lieferanten in Frage. 
Welche dieser Gruppen belastet wird, ist für steuer politische 
Entscheidungen bedeutsam. 

Löwe, Christian von: Familienstiftung und Nachfolgegestal-
tung. Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein. –  
2. Aufl. – München: Beck, 2016. XXXVIII, 348 S.  
ISBN 978-3-406-69244-4; € 99.–

Das Buch informiert über die Möglichkeiten, die für einen Stifter 
in Deutschland bestehen, im Rahmen der Unternehmens- und 
Vermögensnachfolge eine Familienstiftung in Deutschland und 
in den benachbarten Ländern zu errichten. Das Handbuch gibt 
einen Überblick über die stiftungs- und steuerrechtlichen Rah-
menbedingungen der Familienstiftung in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und Liechtenstein. Der Schwerpunkt liegt 
auf der steuerrechtlichen Darstellung. Die stiftungsrechtlichen 
und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen werden für jedes 
einzelne Land nebeneinander erläutert. Im Anschluss verdeutli-
chen Fallbeispiele die steuerrechtlichen Auswirkungen. Das 
letzte Kapitel beschreibt die grenzüberschreitenden Aspekte 
aus deutscher Sicht.

Rosenkötter, Annette, Aline Fritz und Anne-Carolin Seidler: 
Schnelleinstieg in das neue Vergaberecht. Regelungen 
rechtssicher umsetzen. – 1. Aufl. – Freiburg: Haufe, 2016. 
192 S. ISBN 978-3-648-08041-2; € 29,95. 

Mit dem Inkrafttreten des neuen vierten Teils des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) sowie der neuen Ver-
gabeverordnung (VgV), Konzessionsverordnung und Sektoren-
verordnung (SektVO) am 18.4.2016 wurde die bislang 
umfassendste Vergaberechtsreform abgeschlossen. 
Mit dieser Reform wurden die entsprechenden Richtlinien der 
Europäischen Union umgesetzt. Gleichzeitig versuchte der Ge-
setzgeber das Vergaberecht zu systematisieren und zu verein-
fachen, jedoch bleibt es im Bereich der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (VOB/A –EU) bestehen, während im 
Bereich der Dienst- und Lieferleistungen und im Bereich der 
freiberuflichen Leistungen eine Regelungsebene oberhalb der 
Schwellenwerte weggefallen ist. Weiterhin werden die Regelun-
gen für Bauleistungen und diejenigen für sonstige Leistungen 
divergieren, obwohl diese Unterscheidung schon in den EU-
Richtlinien aus dem Jahr 2004 aufgehoben worden ist.
Der Band führt in die neue Rechtslage ab 2016 ein. Die Auto-
rinnen zeigen die Auswirkungen der Reform auf und thematisie-
ren die Vorbereitung des Vergabeverfahrens; die Veröffentlichung 
und Bekanntmachung; die Leistungsbeschreibung und Eignungs-
prüfung; den Umgang, die Prüfung und den Ausschluss von  
Angeboten sowie Zuschlag und Zuschlagskriterien.

Besteuerung internationaler Unternehmen. Festschrift für 
Dieter Endres zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Jürgen Lüdicke, 
Arne Schnitger und Christoph Spengel. – München: Beck, 
2016. XIII, 453 S. ISBN 978-3-406-69707-4; € 125.–

Anlässlich des 60. Geburtstages von Dieter Endres würdigen 
Kollegen und Freunde den Jubilar.
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